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(Schlu3 von Seite 3)
Ist einer Person die Einreise aus Grllnden zu verweigern, die nicht ein lebens-

lângliches Einreiseverbot erfordern (z.B. wegen voriibergehender Krankheit, unzu-
reichender Papiere usw.), kann arn Einreiseort ein Ausschlief3ungsbefehl ergehen,
der die betreffende Person zur Ausreise zwingt und ihr fiir die Dauer eines Jah-
res die Einreise verbietet.
Aufforderungen zur Abreise Id5nnen an Besucher ergehen, von denen nach Einreise

bekannt wird, dae sie geringfiigig gegen das Gesetz oder seine Bestimmungen ver-
stogen haben.

SchlieI3iich führt die Gesetzesvorlage auch neue Sicherungskiauseln ein, durch
welche gewLihrieistet wird, da£s Personen, die kraft Einwanderungsgesetz festgenom-
men werden, nach den Grundsâtzen des Gesetzes üiber die Reforni der Freilassung ge-
gen Sicherheitsleistung behandeit werden.

Einreise und Aufenthaît von Besuchern

Um dem. Problem der illegalen Einwanderung zu begegnen, schreibt der Gesetzes-
entwurf vor, daB aile Besucher, die in Kanada studieren oder vortibergehend arbei-
ten wollen, noch im Ausland dazu eine vorherige Genehmigung einholen miissen.
Nach ihrer Einreise kônnen Besucher normalerweise nieht iliren Status veràândern,
d.h. wer mit einem Touristenvisum einreiste, darf weder eine Arbeit annehmen,
noch Student werden oder hier seinen festen Wohnsitz nehmen. Wenn vortibergehend
Beschâftigte den Arbeitspiatz oder Studenten das Studienfach ohne ordnungsgemâge
Genehmigung wechseln, setzen sie sich ebenso wie aile Besucher, welche die ihnen
gewâhrte Aufenthaltsfrist lberschritten haben, einer Abschiebung aus.

Bessere Verwaltungspraxis

Die Gesetzesvorlage weist den Minister fiir Arbeitsmarkt und Einwanderung an,
namens der Bundesregierung aiijâhrlich nach Rticksprache mit den Provînzen und
anderen beteiligten Stellen das Einwanderungsvolumen bekanntzugeben, das fiir
einen bestimniten Zeitraum, vorgesehen ist.
Die Gesetzesvorlage enthâlt Éestimmungen, durch welche Einwanderer zur tatsâch-

lichen Niederiassung an dem Ort ermutigt werden sollen, den sie bei Einreichung
ihres Antrags im Ausland angegeben haben. Auf3erdem enthâiit sie Voilmachten zur
Ergreifung von Mal3nahmen, uni Einwanderer zur Niederlassung in denjenigen Teilen
Kanadas zu veraniassen, in denen sie besonders gebraucht werden. Einwanderern
wîrd die Einreise erieichtert, wenn sie sich zur Annahme von Arbeit an Orten ver-
pflichten, in denen laut Konsultationen zwischen Bund und Provinzen ihre Fach-
kenntnisse gefragt sind. Der Gesetzesentwurf enthijit auch die Ermâchtigung, Ein-
wanderer zu einer Aufenthaitsdauer von bis zu sechs Monaten zu verpflichten,
fails sie einen soichen Ort ais ihr Einwanderungsziel gewâhlt und die Einreiseer-
leichterungen ausgenutzt haben.

Zusammenarbeit zwischen Bund und Provinzen

Auf Grund der Britisch-Nordamerika-Akte nimmt die Bundesregierung zwar eine
Vorrangsteilung ein, teilt sich aber mit den Provinzen in die Zustâ4ndigkeit ff-r
Einwanderung. Eine neue poiitische Linie zeigt die Gesetzesvorlage in der Aus-
weitung der Rolle, die den Provinzen bei der Durchfiihrung der Einwanderungspoli-
tik zukommt, wodurch gewýîhrleistet werden soul, dag3 damit die Bediirfnisse aller
Teile Kanadas beriicksichtigt werden. Wie bereits erwâhnt, verpfiichtet die Ge-
setzesvorlage den Bundesminister, die Provinzen hinsichtiich Umfang, Verteilung
und Niederlassung des Einwandererstroms zu Rate zu ziehen. Augerdem sieht sie
zwischen der Bundesregierung und den Provinzen eine offizielle Vereinbarung Liber
Aspekte der Einwanderung vor, welche die Provinzen in besonderei MaBe betreffen.
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